
Premiumvorsorgeleistung FirmenBest

Neben den Versicherungsleistungen aus Ihrem Rechtsschutz-Bau-
stein erhalten Sie nachfolgende Premiumvorsorgeleistung, die Sie
während der Vertragsdauer des Rechtsschutz-Bausteins in An-
spruch nehmen können.

Die für Ihren Rechtsschutz-Baustein geltenden Regelungen in Teil
A, B und C finden auf die Premiumvorsorgeleistung keine Anwen-
dung.

DokumentenCheck

Mit dem DokumentenCheck können Sie folgende Vertragsentwürfe
durch einen Rechtsanwalt überprüfen lassen:

• Arbeitsverträge, Praktikantenverträge, Kündigungsschreiben, Ar-
beitszeugnisse

• Miet- und Pachtverträge (z.B. Gewerberaum-Mietvertrag, Gara-
gen-Mietvertrag) und auch Übergabeprotokolle

• Schuldrechtliche Verträge über Bürohilfsgeschäfte
• Verträge über die Begründung von Dauerschuldverhältnissen

(langfristige Liefer- und Abnahmeverträge)

Ausgenommen ist  die Prüfung von Vertragsentwürfen in ursächli-
chem Zusammenhang mit

• Unternehmenskauf- und/oder Verkauf
• Kauf und/oder Verkauf von Produktionsanlagen
• Kauf- und/oder Verkauf von Firmengebäuden
• Ausgliederungsverträgen
• Anstellungsverträgen gesetzlicher Vertreter juristischer Perso-

nen

Anspruch auf diese Premiumvorsorgeleistung besteht nur für die
Prüfung eines Vertragsentwurfs pro Kalenderjahr. Anspruchsbe-
rechtigt sind Sie als Versicherungsnehmer des Rechtsschutz Bau-
steins. Die entstandenen Kosten werden bis zu insgesamt
120 EUR pro Kalenderjahr erstattet.

Voraussetzung für unsere Leistung ist, dass diese durch einen von
uns benannten Rechtsanwalt erbracht wird. Die Vertragsentwürfe
müssen deutschsprachig sein und deutschem Recht unterliegen.
Sie müssen in unmittelbarem Zusammenhang mit der im Versiche-
rungsschein des Rechtsschutz Bausteins bezeichneten gewerbli-
chen, freiberuflichen oder sonstigen selbstständigen Tätigkeit des
Versicherungsnehmers stehen.. Den Zugang zu der Telefonbera-
tung erhalten Sie über die im Versicherungsschein genannte
Rechtsschutz-Service-Telefonnummer.

WebCheck

Mit dem WebCheck können Sie folgende rechtliche Fragen in Be-
zug auf Ihre betriebliche Homepage klären lassen:

• stimmt das Impressum und die Datenschutzbelehrung mit dem
Telemediengesetz und der Dienstleistungs-Informationspflich-
ten-Verordnung sowie den Belehrungs-Regelungen zum Wider-
rufs- und Rückgaberecht gemäß §§ 312 ff Bürgerliches Gesetz-
buch (BGB) überein?

• enthält das Impressum eine wirksame Regelung zum Haftungs-
ausschluss bezogen auf externe Verlinkungen sowie auf Urhe-
ber- und Nutzungsrechte in Bezug auf verwendete Bilder und
Darstellungen?

Wir übernehmen Kosten für eine telefonische Beratung.

Anspruch auf diese Premiumvorsorgeleistung besteht nur einmal
während der gesamten Dauer des Vertrages. Anspruchsberechtigt
sind Sie als Versicherungsnehmer des Rechtsschutz Bausteins.
Die entstandenen Kosten werden bis zu einer Höhe von insgesamt
250 EUR erstattet.

Voraussetzung für unsere Leistung ist, dass diese durch einen von
uns benannten Rechtsanwalt erbracht wird. Den Zugang zu der
Telefonberatung erhalten Sie über die im Versicherungsschein ge-
nannte Rechtsschutz-Service-Telefonnummer.
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